
 

  

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger 

des  

Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund III (IPF III) 

Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts für qualifizierte Anleger  

der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen"  

(nachfolgend der "Umbrella-Fonds") 

 

mit den Teilvermögen 

Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland 

Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 45 Passiv 

Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 75 Passiv  

Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 95 Passiv  

(nachfolgend die "Teilvermögen") 

 

Die Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich, als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, Zürich, als Depotbank, 

beabsichtigen, die Anteile und Anteilsklassen im Fondsvertrag des Umbrella-Fonds, unter Vorbehalt der Genehmi-

gung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, zu ändern. 

Der Anlegerkreis bei der bestehenden Anteilsklasse VT CHF soll im Fondsvertrag unter § 6 Ziff. 4 erweitert werden. 

Bis anhin ist diese Anteilsklasse den folgenden Institutionen der beruflichen Vorsorge (2. Säule) und der gebundenen 

individuellen Vorsorge 3a vorbehalten: Freizügigkeitsstiftungen gemäss dem Bundesgesetz über die Freizügigkeit in 

der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsgesetz, FZG) und Vorsorgeeinrichtun-

gen/-formen der Säule 3a gemäss Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte 

Vorsorgeformen (BVV 3). Neu soll diese Anteilsklasse ebenfalls Einrichtungen mit dem Zweck der Durchführung der 

ausserobligatorischen beruflichen Vorsorge gemäss Art. 1e der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlasse-

nen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) zur Verfügung stehen.  

*** 

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2bis i.V.m. Art. 35a Abs. 1 der Verordnung über die kollektiven Ka-

pitalanlagen (KKV) werden die Anlegerinnen und Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung 

der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die in der vorliegenden Publika-

tion umschriebenen Änderungen des Fondsvertrages erstreckt. 

 

Die Anlegerinnen und Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie innert 30 Tagen ab dem Zeitpunkt dieser Veröf-

fentlichung bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, gegen die in dieser 

Veröffentlichung erwähnten Änderungen des Fondsvertrages Einwendungen erheben oder die Auszahlung ihrer 

Anteile gemäss den Rücknahmebestimmungen des Fondsvertrages in bar verlangen können.  

 

Der Fondsvertrag mit Anhang, der Jahresbericht sowie die Änderungen im Wortlaut können kostenlos bei der 

Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden. 

 

Zürich, 12. Mai 2023 

Die Fondsleitung:      Die Depotbank: 

Swisscanto Fondsleitung AG    Zürcher Kantonalbank 

Zürich        Zürich  


